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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Alle zu verwendenden Holzprodukte sind nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert oder erfüllen die für 
das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln. 

Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind. 
Als Nachweis werde ich das Produktkettenzertifikat (CoC-Zertifikat) meines Unternehmens vorlegen. 

Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach 

zertifiziert sind. 
Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Übereinstimmung des Zertifikats mit den für das jeweilige 
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prüfung vom Thünen-Institut in 
Hamburg (TI) oder dem Bundesamt für Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. 
Als Nachweis werde ich das Zertifikat einschließlich des Prüfergebnisses vorlegen. 

Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC 
oder PEFC einzeln erfüllen und hierüber einen Einzelnachweis vorlegen. 
Der Einzelnachweis ist eine von 

1. einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer (Sachge-
biete Tischler und Zimmerer) oder der Industrie- und Handelskammer (Sachgebiete Holz und
Holzbau)

oder 
2. einem akkreditierten Zertifizierungsdienstanbieter, der hinsichtlich Zertifizierung der nachhaltigen

Waldbewirtschaftung und Produktkette akkreditiert ist,
ausgestellte Dokumentation, die belegt, dass das eingesetzte Holz bzw. die Holzprodukte aus FSC-
/PEFC-zertifizierten oder gleichwertigen nachhaltigen Beständen stammen und die nachfolgenden Kri-
terien erfüllt: 

• Mengenmäßiger Bezug des Holzes bzw. der Holzprodukte zum Auftrag (laufende Meter, Fläche,
Volumen, etc.)

• Zeitlicher Bezug der Bestellung und Lieferung zum Auftrag
• Inhaltlicher Bezug des Holzes bzw. der Holzprodukte zum Auftrag (z.B. Art des Holzes bzw.

des/der Produkte(s)

Ich werde alle für die Leistung benötigten Holzprodukte/Holzbauteile von einem FSC- oder PEFC-
zertifizierten Unternehmen direkt für diesen Auftrag erwerben. 
Als Nachweis werde ich der Bauüberwachung den Lieferschein mit mindestens folgenden Angaben: 
Baumaßnahme, FSC- und/oder PEFC-Aussage zu den Holzprodukten/Holzbauteilen, Zertifizierungs-
nummer des Verkäufers, Lieferdatum, Art und Menge der Holzprodukte/Holzbauteile vorlegen. 

Ich werde bei 

• Bauleistungen vor dem Einbau des Holzes bzw. der Holzprodukte
• Lieferleistungen bei der Anlieferung des Holzes bzw. der Holzprodukte

den jeweiligen Nachweis im Original vorlegen. 
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